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BGH-Leitsatz-Entscheidungen 
 

 

   

  

1. MarkenG: Ausnutzung des guten Rufs außerhalb von „Trittbrettfahrer“- 

Konstellationen 

Urteil vom 02.05.2024, Az: I ZR 23/23  

2. ZPO: Elektronische Übermittlung eines Anwalts in eigener Sache 

Beschluss vom 04.04.2024, Az: I ZB 64/23  

3. UWG, BGB: Verjährung der Ansprüche aus unberechtigter Schutzrechtsver-

warnung 

Urteil vom 22.02.2024, Az: I ZR 145/23  

4. WEG: Bestimmtheitserfordernis bei Sonderumlage 

Urteil vom 23.02.2024, Az: V ZR 132/23  

5. BGB: Erstattungsfähigkeit von Desinfektionskosten 

Urteil vom 23.04.2024, Az: VI ZR 348/21  

6. ZPO: Lückenloser Nachweis der Vollmachtskette 

Beschluss vom 23.01.2024, Az: VI ZB 16/22  

7. ZPO: Kopie Vollmacht nicht ausreichend 

Beschluss vom 23.01.2024, Az: VI ZB 88/21  

8. VBVG: Gesonderte Pauschale für Wohnraumverwaltung 

Beschluss vom 10.04.2024, Az: XII ZB 559/23  

9. AufenthG: Unterbringung eines Abschiebungsgefangenen 

Beschluss vom 26.03.2024, Az: XIII ZB 85/22  
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Urteile und Beschlüsse: 

 

1. MarkenG: Ausnutzung des guten Rufs außerhalb von „Trittbrettfahrer“- Konstel-

lationen 

Urteil vom 02.05.2024, Az: I ZR 23/23 

a) Bei der Verbindung einer Formmarke mit weiteren wörtlichen oder bildlichen Kenn-

zeichnungen muss für die Beantwortung der Frage, ob der angesprochene Verkehr darin 

einen Herkunftshinweis versteht, geprüft werden, ob die Formmarke unter dem Ge-

sichtspunkt der Mehrfachkennzeichnung als eigenständiger betrieblicher Herkunftshin-

weis aufzufassen ist. Eine solche Mehrfachkennzeichnung stellt nicht zwangsläufig die 

Wahrnehmung der Form als Hinweis auf die betriebliche Herkunft der Waren durch den 

angesprochenen Verkehr in Frage (vgl. EuGH, Urteil vom 23. Januar 2019 - C-698/17 , 

juris Rn. 47 - Klement/EUIPO [Form eines Ofens]). 

 

b) Dem Tatbestandsmerkmal der Ausnutzung der Unterscheidungskraft oder der Wert-

schätzung der bekannten Marke im Sinn von § 14 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3 MarkenG ist die 

Unlauterkeit außerhalb von "Trittbrettfahrer"-Konstellationen (vgl. dazu EuGH, Urteil 

vom 18. Juni 2009 - C-487/07, Slg. 2009, I-5185 = GRUR 2009, 756 [juris Rn. 41 und 

90] - L'Oréal u.a.) nicht bereits immanent. Die Ausnutzung des guten Rufs allein ist 

auch nach der Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europäischen Union noch kein die 

Unlauterkeit begründender Umstand. Es kommt vielmehr auf den vom nationalen Ge-

richt zu prüfenden konkreten Einzelfall an. 

 

c) Der Vertrieb von Spielzeug- oder Modellautos, bei denen sich jeglicher Zusammen-

hang mit der (dreidimensionalen) Marke des Herstellers der Kraftfahrzeuge allein aus 

der spielzeughaft verkleinerten Nachbildung des Originals zwangsläufig wie beiläufig 

ergibt (vgl. BGH, Urteil vom 14. Januar 2010 - I ZR 88/08 , GRUR 2010, 726 [juris Rn. 

29] = WRP 2010, 1039 - Opel-Blitz II; Urteil vom 12. Januar 2023 - I ZR 86/22 , GRUR 

2023, 808 [juris Rn. 25] = WRP 2023, 715 - DACHSER), ist mit den vom Gerichtshof 

der Europäischen Union entschiedenen "Trittbrettfahrer"-Konstellationen, die eine Un-

lauterkeit der Ausnutzung der Unterscheidungskraft oder der Wertschätzung der bekann-

ten Marke begründen, nicht vergleichbar. 

 

 

2. ZPO: Elektronische Übermittlung eines Anwalts in eigener Sache 

Beschluss vom 04.04.2024, Az: I ZB 64/23 

Ein Rechtsanwalt, der in einem Zwangsvollstreckungsverfahren in eigener Sache tätig 

wird, ohne als Rechtsanwalt aufzutreten, ist jedenfalls dann zur elektronischen Übermitt-

lung von Schriftsätzen an das Gericht verpflichtet, wenn er Rechtsmittel (hier: Wider-

spruch gegen die Eintragungsanordnung des Gerichtsvollziehers, sofortige Beschwerde 

gegen eine Entscheidung des Vollstreckungsgerichts) einlegt. 

  



 

bbh Fortbildung GmbH Steuern und Wirtschaftsrecht  Seite - 3 - 

 

 

 

3. UWG, BGB: Verjährung der Ansprüche aus unberechtigter Schutzrechtsverwar-

nung 

Urteil vom 22.02.2024, Az: I ZR 145/23 

a) Die Grundsätze, nach denen die unberechtigte Verwarnung aus einem Kennzeichen-

recht unter dem Gesichtspunkt eines rechtswidrigen und schuldhaften Eingriffs in das 

Recht am eingerichteten und ausgeübten Gewerbebetrieb zum Schadensersatz verpflich-

ten kann, gelten nicht nur für Verwarnungen, die der Inhaber einer für Waren geschütz-

ten Marke gegenüber dem Hersteller von Waren oder seinen Abnehmern mit der Be-

hauptung ausspricht, deren Benutzung eines Zeichens in Bezug auf die von ihnen herge-

stellten oder vertriebenen Waren verletzten sein Markenrecht, sondern auch für Verwar-

nungen, die der Inhaber einer für Dienstleistungen geschützten Marke gegenüber dem 

Anbieter von Dienstleistungen mit der Behauptung ausspricht, dessen Benutzung eines 

Zeichens in Bezug auf die von ihm angebotene oder erbrachte Dienstleistung verletze 

sein Markenrecht. Sie gelten grundsätzlich auch für Verwarnungen, die der Inhaber ei-

ner solchen Marke gegenüber denjenigen ausspricht, die diese Dienstleistungen als Kun-

den in Anspruch nehmen. 

 

b) Für die Annahme eines ernsthaften und endgültigen Verlangens, eine als Schutz-

rechtsverletzung beanstandete Handlung künftig nicht mehr vorzunehmen, ist es nicht 

stets erforderlich, dass der Schutzrechtsinhaber unter Fristsetzung die Abgabe einer Un-

terlassungserklärung verlangt. Es ist vielmehr aufgrund einer Betrachtung aller Um-

stände des Einzelfalls zu prüfen, ob es sich bei der jeweils in Rede stehenden Geltend-

machung des Schutzrechts durch den Schutzrechtsinhaber um ein ernsthaftes und end-

gültiges Verlangen handelt. 

 

c) Für Ansprüche aus § 823 Abs. 1 BGB wegen einer unberechtigten Schutzrechtsver-

warnung gilt die kurze Verjährungsfrist des § 11 UWG und nicht die regelmäßige Ver-

jährungsfrist des § 195 BGB, wenn das Verhalten des Verwarnenden zugleich einen 

wettbewerbsrechtlichen Anspruch wegen unlauterer gezielter Mitbewerberbehinderung 

begründet. 

 

 

4. WEG: Bestimmtheitserfordernis bei Sonderumlage 

Urteil vom 23.02.2024, Az: V ZR 132/23 

WEG § 10 Abs. 1 Satz 2 

a) Sind nach der Gemeinschaftsordnung einer Mehrhausanlage weitgehend verselbst-

ständigte Untergemeinschaften gebildet, kann nur die Gesamtgemeinschaft der Woh-

nungseigentümer die den einzelnen Erwerbern aus den jeweiligen Verträgen mit dem 

Veräußerer wegen Mängeln des Gemeinschaftseigentums zustehenden Rechte auf ord-

nungsgemäße Herstellung des Gemeinschaftseigentums durch Mehrheitsbeschluss zur 

alleinigen Durchsetzung an sich ziehen; dies gilt auch dann, wenn die Mängel nur den 

einer Untergemeinschaft zugeordneten Teil der Anlage betreffen. 

 

b) Die Kompetenz, durch Beschluss über die gerichtliche Geltendmachung der verge-

meinschafteten Ansprüche und die mit der Prozessführung im Zusammenhang stehen-

den Fragen (hier: Aufnahme von Vergleichsverhandlungen und Erhebung einer Son-

derumlage zur Finanzierung der Prozesskosten) zu entscheiden, steht ebenfalls allein der 

Gesamtgemeinschaft der Wohnungseigentümer zu. 
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WEG § 28 

Grundsätzlich muss in einem Beschluss über die Erhebung einer Sonderumlage die auf 

den einzelnen Eigentümer entfallende Summe betragsmäßig bestimmt sein. Es reicht 

aber aus, wenn der geschuldete Einzelbetrag objektiv eindeutig bestimmbar ist und von 

den Wohnungseigentümern selbst ohne Weiteres errechnet werden kann. 

 

 

5. BGB: Erstattungsfähigkeit von Desinfektionskosten 

Urteil vom 23.04.2024, Az: VI ZR 348/21 

a) Zur Erstattungsfähigkeit von Kosten für Corona-Schutzmaßnahmen (Desinfektions-

kosten). 

 

b) Den Geschädigten trifft eine Obliegenheit zu einer gewissen Plausibilitätskontrolle 

der von der Werkstatt bei Vertragsschluss geforderten bzw. später berechneten Preise. 

 

 

6. ZPO: Lückenloser Nachweis der Vollmachtskette 

Beschluss vom 23.01.2024, Az: VI ZB 16/22 

a) Gemäß § 80 Satz 1 ZPO ist die Vollmacht schriftlich zu den Gerichtsakten einzu-

reichen. Wurde die Prozessvollmacht nicht unmittelbar von der Partei bzw. deren ge-

setzlichem Vertreter erteilt, muss die Vollmachtkette lückenlos in der Form des § 80 

ZPO nachgewiesen werden. Dabei muss grundsätzlich auch die behauptete Generalvoll-

macht eines Bevollmächtigten zu den Gerichtsakten gegeben werden. Der Nachweis der 

schriftlichen Vollmacht kann nur durch Einreichung der Originalurkunde - gegebenen-

falls in beglaubigter Form - geführt werden, die Vorlage von Kopien oder ein urkundli-

cher Nachweis irgendwelcher Art genügen nicht. 

 

b) Für die Bestimmung des Inhalts einer Rechtsmittelschrift sind nur die Erkenntnisquel-

len für das Berufungsgericht maßgeblich, die ihm zum Zeitpunkt des Ablaufs der 

Rechtsmittelfrist vorliegen. Die Rechtsmittelschrift muss entweder für sich allein be-

trachtet oder mit Hilfe weiterer Unterlagen bis zum Ablauf der Rechtsmittelfrist eindeu-

tig erkennen lassen, wer Rechtsmittelführer und wer Rechtsmittelgegner sein soll. 

 

 

7. ZPO: Kopie Vollmacht nicht ausreichend 

Beschluss vom 23.01.2024, Az: VI ZB 88/21 

Gemäß § 80 Satz 1 ZPO ist die Vollmacht schriftlich zu den Gerichtsakten einzureichen. 

Wurde die Prozessvollmacht nicht unmittelbar von der Partei bzw. deren gesetzlichem 

Vertreter erteilt, muss die Vollmachtkette lückenlos in der Form des § 80 ZPO nachge-

wiesen werden. Dabei muss grundsätzlich auch die behauptete Generalvollmacht eines 

Bevollmächtigten zu den Gerichtsakten gegeben werden. Der Nachweis der schriftlichen 

Vollmacht kann nur durch Einreichung der Originalurkunde - gegebenenfalls in beglau-

bigter Form - geführt werden, die Vorlage von Kopien oder ein urkundlicher Nachweis 

irgendwelcher Art genügen nicht. 
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8. VBVG: Gesonderte Pauschale für Wohnraumverwaltung 

Beschluss vom 10.04.2024, Az: XII ZB 559/23 

Einem beruflichen Betreuer, dem der Aufgabenbereich der Wohnungsangelegenheiten 

übertragen wurde, steht für den Zeitraum zwischen dem dauerhaften Umzug des nicht 

mittellosen Betroffenen aus dessen bisheriger, nicht vom Ehegatten des Betroffenen ge-

nutzter Mietwohnung in ein Pflegeheim und der Beendigung dieses Mietverhältnisses 

die gesonderte Pauschale nach § 10 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 VBVG zu. 

 

 

9. AufenthG: Unterbringung eines Abschiebungsgefangenen 

Beschluss vom 26.03.2024, Az: XIII ZB 85/22 

Die Unterbringung eines Abschiebungsgefangenen ist rechtswidrig, wenn sich der 

Zwang, dem er ausgesetzt ist, nicht auf das Maß beschränkt, das unbedingt erforderlich 

ist, um ein wirksames Rückkehrverfahren zu gewährleisten (hier: Besuchszeit von vier 

Stunden im Monat und tägliche Einschlusszeiten von 19:00 Uhr bis 9:00 Uhr). 


